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➔ TOP 21 

Beschlussvorlage 520/2022 – Änderungssatzung Kreismusikschule: 

 

Änderungsantrag: 

 

§ 1 Ziffer 2. der Änderungssatzung wird wie folgt geändert: 

 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

… 

c) In Absatz 8 werden folgende Sätze angefügt: 

 

„Unterliegt die öffentlich-rechtliche Leistung der  Umsatzsteuer, werden 

die Gebühren zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 

Umsatzsteuer erhoben. Der sich jeweils ergebende Bruttobetrag wird in 

der zweiten Stelle nach dem Komma abgerundet.“  

 

 

 

Michaelis 

Landrat 

 


